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Synopse zur Stellungnahme des Bundesrates vom 26.9.2025 

Die Synopse enthält alle Änderungsbitten des Bundesrates zum Bundestariftreuegesetz und Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzar-
beit und illegalen Beschäftigung 

 

 

Norm Geltendes Recht Änderung durch den Entwurf des 
Bundestariftreuegesetzes 

Stellungnahme Bundesrat 

 

§ 1 Abs. 1  
Anwendungsbereich 

 (1) Dieses Gesetz gilt mit Ausnahme des § 
14 ab einem geschätzten Auftragswert oder 
Vertragswert von 50 000 Euro ohne Um-
satzsteuer für die Vergabe und Ausführung 
öffentlicher Liefer-, Bau- und Dienstleis-
tungsaufträge im Sinne von § 103 Absatz 1 
bis 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen sowie für die Vergabe und 
Ausführung von Konzessionen im Sinne 
von § 105 Absatz 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, wenn diese 
öffentlichen Aufträge oder Konzessionen 
vergeben werden  
 
1. durch den Bund;  
 
2. durch öffentliche Auftraggeber im Sinne 
des § 99 Nummer 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, Sektoren-
auftraggeber im Sinne des § 100 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen in Verbindung mit § 
99 Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen und Konzessionsge-
ber im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren eine Klarstellung auch im 
Gesetzestext vorzunehmen, dass für die in 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 6 aufge-
führten Auftraggeber keine Anwendung des 
Bundestariftreuegesetzes (BTTG) erfolgt, 
falls die aufgeführten Auftraggeber ihrer-
seits als Bieter oder Auftragnehmer im Zu-
sammenhang mit einer Vergabe eines 
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des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen in Verbindung mit § 99 Num-
mer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen, sofern der Bund die Be-
teiligung überwiegend verwaltet oder die 
sonstige Finanzierung überwiegend ge-
währt hat oder über die Leitung überwie-
gend die Aufsicht aus-übt oder die Mitglie-
der des zur Geschäftsführung oder zur Auf-
sicht berufenen Organs überwiegend be-
stimmt hat;  
3. durch Sektorenauftraggeber im Sinne 
des § 100 Absatz 1 Nummer 2 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
und Konzessionsgeber im Sinne des § 101 
Ab-satz 1 Nummer 3 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, sofern der 
Bund auf sie einen beherrschenden Ein-
fluss ausübt; ein beherrschender Einfluss 
liegt vor, wenn der Bund unmittelbar oder 
mittelbar die Mehrheit des gezeichneten 
Kapitals des Auftraggebers besitzt oder 
über die Mehrheit der mit den Anteilen des 
Auftraggebers verbundenen Stimmrechte 
verfügt oder mehr als die Hälfte der Mitglie-
der des Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsorgans des Auftraggebers bestellen 
kann;  
4. durch öffentliche Auftraggeber im Sinne 
des § 99 Nummer 4 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, sofern der 
Bund die Mittel überwiegend bewilligt hat;  
5. im Rahmen der Organleihe für den Bund;  
6. durch Auftraggeber im Sinne von § 98 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen, die nach den Nummern 2 
bis 5 dem Bund zuzurechnen und bei ent-
sprechender Anwendung der Nummern 2 

Landes oder einer Kommune auftreten und 
während der Laufzeit eines solchen öffentli-
chen Auftrags eine Untervergabe an Nach-
unternehmen nach den einschlägigen Lan-
desgesetzen mit eigenen Tariftreueregelun-
gen erfolgt. 
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bis 5 gleichzeitig einem Land zuzurechnen 
sind.  
Die Rechtsvorschriften zur Schätzung des 
Auftragswertes in den aufgrund des § 113 
Satz 2 Nummer 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen jeweils erlas-
senen Rechtsverordnungen sind entspre-
chend anzuwenden. 

 

§ 4 BTTG 
Anspruch auf Gewäh-
rung verbindlicher Ar-
beitsbedingungen 
 

 (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, ihren zur 
Leistungserbringung eingesetzten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern für die 
Dauer, in der diese in Ausführung des öf-
fentlichen Auftrags oder der Konzession tä-
tig sind, mindestens die einschlägigen, in 
einer Rechtsverordnung nach § 5 für die 
betroffene Branche festgesetzten Arbeits-
bedingungen zu gewähren. Wird eine Leih-
arbeitnehmerin oder ein Leiharbeitnehmer 
vom Auftragnehmer oder einem Nachunter-
nehmer zur Leistungserbringung eingesetzt 
und dabei mit Tätigkeiten beschäftigt, die in 
den Geltungsbereich einer Rechtsverord-
nung nach § 5 fallen, hat der Verleiher min-
destens die in dieser Rechtsverordnung 
vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen zu 
gewähren.  
(2) Ein Verzicht auf Ansprüche der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer nach Absatz 1 ist nur in einem von den 
Tarifvertragsparteien gebilligten Vergleich 
zulässig. Die Verwirkung von Ansprüchen 
nach Ab-satz 1 ist ausgeschlossen. Aus-
schlussfristen für die Geltendmachung der 
Ansprüche nach Absatz 1 können aus-
schließlich in dem der Rechtsverordnung 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren eine Klarstellung vorzu-
nehmen, dass für entsprechende individu-
elle Ansprüche auf verbindliche Arbeitsbe-
dingungen gemäß § 4 des Bundesta-
riftreuegesetzes (BTTG) nach den Ta-
riftreuegesetzen der Länder keine abschlie-
ßende Regelung durch den Bund im Rah-
men der konkurrierenden Gesetzgebung 
gemäß Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 und 
12 des Grundgesetzes vorgenommen wor-
den ist. 
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nach § 5 zugrunde liegen-den Tarifvertrag 
geregelt werden.  
(3) Arbeitgeber sind verpflichtet, die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer, die sie im Geltungsbereich einer 
Rechtsverordnung nach § 5 zur Leistungs-
erbringung einsetzen, spätestens am 15. 
des auf den Tag der ersten Tätigkeit in Aus-
führung des Auftrags oder der Konzession 
folgenden Monats schriftlich oder in Text-
form darüber zu informieren, dass sie einen 
Anspruch auf die einschlägigen Arbeitsbe-
dingungen haben. Die Bundesauftraggeber 
stellen Auftragnehmern einen Vordruck für 
die Erfüllung der Pflicht nach Satz 1 zur 
Verfügung. 

 

§ 5 
Rechtsverordnung zur 
Festsetzung der ver-
bindlichen Arbeitsbe-
dingungen, Verord-
nungsermächtigung 

 (1) Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales wird ermächtigt durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes auf Antrag einer Gewerkschaft oder ei-
ner Ver-einigung von Arbeitgebern die für 
die Ausführung öffentlicher Aufträge und 
Konzessionen geltenden Arbeitsbedingun-
gen eines von der Antragstellerin mit einer 
Gewerkschaft beziehungsweise einer Verei-
nigung von Arbeitgebern abgeschlossenen 
Tarifvertrags festzusetzen, es sei denn, ein 
öffentliches Interesse am Erlass der 
Rechtsverordnung ist ausnahmsweise nicht 
gegeben. Arbeitsbedingungen nach Satz 1 
sind 
1. die Entlohnung im Sinne des § 2 Absatz 
1 Nummer 1 in Verbindung mit § 2a des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes,  
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2. der bezahlte Mindestjahresurlaub im 
Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2 des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes sowie  
3. die Höchstarbeitszeiten, Mindestruhezei-
ten und Ruhepausenzeiten im Sinne des § 
2 Absatz 1 Nummer 3 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes.  
Die Arbeitsbedingungen nach Satz 2 Num-
mer 2 und 3 dürfen nicht für Aufträge oder 
Kon-zessionen festgesetzt werden, für die 
eine Auftragsdauer von nicht mehr als zwei 
Monaten vereinbart oder geschätzt worden 
ist. Satz 3 gilt bei Einsatz von Nachunter-
nehmern oder Verleihern entsprechend für 
die vereinbarte oder geschätzte Dauer des 
Unterauftrags und bei losweiser Vergabe 
entsprechend für die vereinbarte oder ge-
schätzte Dauer des Loses. Das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales hat bei 
seiner Entscheidung im Rahmen einer Ge-
samtabwägung die Stellungnahmen nach 
Absatz 4 und die Empfehlungen nach § 6 
Absatz 2 zu berücksichtigen. Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales be-
stimmt unter Beachtung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung in der Rechtsverord-
nung, die Arbeitsbedingungen welcher Tarif-
verträge für Auftragnehmer, Nachunterneh-
mer und Verleiher mit Sitz im Ausland 
räumlich einschlägig sind.  
 
(2) Sind in einer Branche Arbeitsbedingun-
gen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 
in mehreren Tarifverträgen mit unterschied-
lichen räumlichen Geltungsbereichen gere-
gelt, sollen die in den Tarifverträgen gere-
gelten Arbeitsbedingungen in einer Rechts-
verordnung zusammengefasst werden. Die 
von einer Rechtsverordnung erfassten 
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Arbeitsbedingungen veröffentlicht das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales im 
Internet.  
 
(3) Liegen Anträgen nach Absatz 1 nicht in-
haltsgleiche Tarifverträge verschiedener Ta-
rifvertragsparteien mit sich überschneiden-
den räumlichen, fachlichen und persönli-
chen Geltungsbereichen zugrunde, setzt 
das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales die Arbeitsbedingungen des repräsen-
tativeren Tarifvertrags in einer Rechtsver-
ordnung nach Berücksichtigung der Stel-
lungnahmen nach Absatz 4 und der Emp-
fehlungen nach § 6 Ab-satz 2 fest. § 7 Ab-
satz 2 Satz 2 und Absatz 3 des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes ist entsprechend 
anzuwenden.  
 
(4) Vor Erlass der Rechtsverordnung gibt 
das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales den in den Geltungsbereich fallenden 
Arbeitgebern sowie Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, den Parteien der Tarifver-
träge mit sich überschneidenden räumli-
chen, fachlichen und persönlichen Gel-
tungsbereichen sowie den Spitzenorganisa-
tionen im Sinne des § 12 des Tarifvertrags-
gesetzes und den paritätisch besetzten 
Kommissionen, die auf der Grundlage 
kirchlichen Rechts Arbeitsbedingungen für 
den Bereich kirchlicher Arbeitgeber festle-
gen, Gelegenheit zur schriftlichen Stellung-
nahme innerhalb von drei Wochen ab dem 
Tag der Bekanntmachung des Entwurfs der 
Rechtsverordnung. Die zur Stellungnahme 
Berechtigten können die Empfehlung der 
Clearingstelle nach § 6 Absatz 2 verlangen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

(5) Hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales eine Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 erlassen, kann ein Antrag nach 
Absatz 1 für einen Tarifvertrag einer ande-
ren Tarifvertragspartei, dessen Geltungsbe-
reich sich mit dem räumlichen, fachlichen 
und persönlichen Geltungsbereich der 
Rechtsverordnung überschneidet, erst nach 
Ablauf von sechs Monaten ab Verkündung 
der Rechtsverordnung gestellt werden. Ab-
satz 4 ist bei einem Antrag nach Satz 1 ent-
sprechend anzuwenden.  
 
(6) Werden die in einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 1 festgesetzten Arbeitsbeding-
gungen durch einen nachfolgenden Tarif-
vertrag derselben Tarifvertragsparteien ge-
ändert, macht das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales die geänderten Arbeits-
bedingungen im Bundesanzeiger bekannt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird gebeten, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren eine Stärkung des Ermes-
sens für das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales für die Entscheidung über 
Rechtsverordnungen auf Gewährung von 
verbindlichen Arbeitsbedingungen bei sich 
überschneidenden Geltungsbereichen der 
Tarifverträge zu prüfen. Dabei sollte geprüft 
werden, ob insbesondere § 5 Absatz 6 und 
§ 7 Absatz 1 nicht als Kann-Vorschrift aus-
zugestalten sind. 
 

 

§ 7 
Aufhebung der fest-
gesetzten Arbeitsbe-
dingungen 

 Aufhebung der festgesetzten Arbeitsbe-
dingungen  
 
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hebt eine nach § 5 erlassene 
Rechtsverordnung auf, soweit  
1. ein Antrag auf Festsetzung von Arbeits-
bedingungen eines Tarifvertrags vorliegt, 
dessen Geltungsbereich sich mit dem Gel-
tungsbereich eines Tarifvertrags über-
schneidet, dessen Arbeitsbedingungen in 
einer Rechtsverordnung nach § 5 festge-
setzt sind, und  

 
 
Siehe Stellungnahme zu § 5 
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2. der Tarifvertrag, der Gegenstand des An-
trags ist, nach § 5 Absatz 5 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 5 Absatz 4 als der repräsen-
tativere Tarifvertrag festgestellt wird. 
 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hebt eine nach § 5 erlassene 
Rechtsverordnung auf, soweit die in der 
Rechtsverordnung festgesetzten Arbeitsbe-
dingungen nicht mehr Gegenstand des Ta-
rifvertrags oder eines nachfolgenden Tarif-
vertrags sind.  
 
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hebt eine Rechtsverordnung auf, 
soweit die Aufhebung im öffentlichen Inte-
resse geboten erscheint. 

 

 

 Gesetz zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und illegalen 
Beschäftigung 

Gesetz zur Bekämpfung der Schwarz-
arbeit und illegalen Beschäftigung 

 

 

§ 2 Abs. 4 Nr. 17a 
Prüfungsaufgaben 
 
Hinweis: 
Nr. 17a ist neu aufge-
nommen 
 

Die Behörden der Zollverwaltung wer-
den bei den Prüfungen nach Absatz 1 
unterstützt von  
 

Die Behörden der Zollverwaltung werden 
bei den Prüfungen nach Absatz 1 unter-
stützt von  
 
der Prüfstelle Bundestariftreue nach § 
8 Absatz 1 des Bundestariftreuegeset-
zes,  
 
 

 
Keine Stellungnahme 

 

§ 6 Abs. 4 Nr. 16    
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Unterrichtung von und 
Zusammenarbeit 
mit Behörden im In-
land und in der Euro-
päischen Union sowie 
im Europäischen Wirt-
schaftsraum 
 
 
Hinweis: 
Nr. 16 ist neu aufge-
nommen 

Die Behörden der Zollverwaltung un-
terrichten die jeweils zuständigen Stel-
len, wenn sich bei der Durchführung 
ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz 
Anhaltspunkte ergeben für Verstöße 
gegen  
 

Die Behörden der Zollverwaltung unter-
richten die jeweils zuständigen Stellen, 
wenn sich bei der Durchführung ihrer Auf-
gaben nach diesem Gesetz Anhalts-
punkte ergeben für Verstöße gegen 
………. 
 
14. die Arbeitsschutzgesetze,  
15. die Vergabe- und Tariftreuegesetze 
der Länder oder  
 
16. das Bundestariftreuegesetz. 
 

Die Behörden der Zollverwaltung unter-
richten die jeweils zuständigen Stellen, 
wenn sich bei der Durchführung ihrer Auf-
gaben nach diesem Gesetz Anhalts-
punkte ergeben für Verstöße gegen 
………. 
 
14. die Arbeitsschutzgesetze,  
15. die Vergabe- und Tariftreuegesetze 
der Länder einschließlich der auf ihrer 
Grundlage erlassenen unter gesetzlichen 
Regelungen über die aufgrund von Verga-
beverfahren einzuhalten den Arbeitsbe-
dingungen oder  
 
16. das Bundestariftreuegesetz. 
 

 

 

 

 


